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Bestätigungsvermerk  
des Abschlussprüfers

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir der 
Schlussbilanz gemäß § 17 Abs. 2 UmwG zum 30.06.2014 
der NanoFocus AG, Oberhausen, den folgenden

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben die Schlussbilanz einschließlich der erläuternden 
Angaben (im Folgenden: Schlussbilanz) zum 30.06.2014 
der NanoFocus AG, Oberhausen, geprüft. Die Aufstellung 
der Schlussbilanz nach den gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 
UmwG entsprechend anzuwendenden deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften über die Jahresbilanz liegt 
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der 
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über die Schlussbilanz abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 17 Abs. 2 Satz 2 
UmwG entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Schlussbilanz wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in der Schlussbilanz 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Schlussbilanz 
den gesetzlichen Vorschriften.

Köln, den 12.08.2014
RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
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